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FINANZIERUNG DER ENERGIEWENDE  
Reform des Umlagen-, Steuern- und Abgaben- sowie Entgeltsystemes  
 

 
  Kosteneffiziente Erreichung der Klimaschutzziele in einem technologieoffenen Wett-

bewerb 

 Flexibilisierung des Strom- und Wärmesystems unterstützen 

 Verursachungsgerechte und planbare Finanzierung der Kosten der Energiewende 

  

Die mit der Energiewende verbundene erforderliche Transformation des Energiesystems ist mit erhebli-
chen Herausforderungen verbunden. Zum Erreichen der gesetzten Energiewendeziele und der Bewälti-
gung der damit verbundenen Herausforderungen ist ein passfähiger gesetzlicher Rahmen, welcher zielge-
richtet Anreize setzt, erforderlich.  
 
Integraler Bestandteil der Überarbeitung der bestehenden energiewirtschaftlichen Rahmensetzung im 
Zusammenhang mit der Finanzierung der Energiewende, muss aus VKU-Sicht eine kosteneffiziente Errei-
chung der Klimaschutzziele in einem technologieoffenen Wettbewerb sein. Darüber hinaus muss die Fle-
xibilisierung des Strom- und Wärmesystems adressiert werden. Für die Akzeptanz in der Breite ist ferner 
die verursachungsgerechte, planbare und konsistente Finanzierung der Kosten der Energiewende in ei-
nem reformierten System sicherzustellen.  

 
 Eine Reform sollte einen kos-

teneffizienten Wettbewerb 
von Technologieoptionen er-
möglichen und die Erschlie-
ßung von effizienten Energie-
einsparpotentialen unterstüt-
zen. 

Die unterschiedliche Bepreisung in 
den Sektoren Strom, Wärme und 
Verkehr führt zu Wettbewerbsver-
zerrungen zwischen der Nutzung 
von unterschiedlichen (fossilen) 
Energieträgern.  

Eine übergreifende Finanzierung 
der Energiewendekosten durch 
eine ausgewogene Belastung aller 

Sektoren, aller Primärenergieträger 
und aller Verbraucher fehlt.  

Ein kosteneffizienter Wettbewerb 
zwischen sektorübergreifenden 
Technologieoptionen unter Inter-
nalisierung der CO2-Intensität der 
Energieträger sollte eine bezahlba-
re Dekarbonisierung aller Sektoren 
sicherstellen.  

Fehlanreize und Hemmnisse füh-
ren insgesamt dazu, dass das be-
stehende System nicht hinreichend 
Anreize für einen effizienten Ein-
satz von Primär- und damit auch 
von Endenergieträgern setzt.  

Eine Reform sollte auch die Er-
schließung effizienter Energieein-
sparung unterstützen (z.B. durch 
die Umrüstung von Öl- auf Gashei-
zungen im Wärmemarkt).  

 

 



 Eine Reform sollte Anreize zur 
Flexibilisierung des Strom- 
und Wärmesystems setzen. 

Die Umsetzung der Energiewende 
und die Integration einer Vielzahl 
an dargebotsabhängigen Energie-
erzeugern und aktiveren Energie-
verbrauchern bedürfen einer um-
fänglichen Flexibilisierung. Ein in-
flexibles Energiesystem führt zu 
hohen zusätzlichen Systemkosten.  

Im aktuellen Strommarkt bilden 
jedoch staatlich veranlasste und 
regulierte Bestandteile wie Netz-
entgelte, Umlagen und Abgaben 
für die meisten Kunden über 75 % 
des Strompreises und überlagern 
die Preissignalwirkung des Groß-
handelspreises.  

Lastmanagement und der Einsatz 
von Speichern werden nicht aus-
reichend angereizt, da auch bei 
niedrigen und selbst negativen 
Großhandelspreisen hohe Steuern, 
Umlagen und Entgelte bei den 
Verbrauchern anfallen.  

Eine Reform sollte bestehende 
Hemmnisse zur Nutzung von Flexi-
bilitätsoptionen beseitigen, einen 
effizienten Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage schaffen und neue 
Anreize zum flexiblen Kundenver-
halten setzen! 

 

 

 

 

 

 

 Eine Reform sollte auf einer 
stabilen, möglichst verursa-
chergerechten Finanzierungs-
basis beruhen. 

Die Kosten zur Finanzierung der 
Energiewende müssen verursa-
chungsgerecht allokiert werden. 
Aktuell ist der Einsatz fossiler 
Brennstoffe im Wärme- und Ver-
kehrsbereich gegenüber dem 
Stromsektor hoch, deren Finanzie-
rungsbeitrag an der Energiewende 
hingegen vergleichsweise gering.  

Da als übergeordnetes Ziel der 
Klimaschutz bzw. die CO2-
Vermeidung besteht, sollte sich die 
Kostenallokation an der CO2-
Intensität bemessen. Zum Gelingen 
der Energiewende ist eine über 
einen längeren Zeitraum stabile 
und verursachungsgerechte Finan-
zierungsbasis essentiell, die gleich-
zeitig zumindest Kostenneutralität 
gewährleistet. Ist diese nicht gege-
ben, sinkt die gesellschaftliche und 
politische Akzeptanz und die kli-
maschutzpolitischen Ziele werden 
in Frage gestellt. 

 

 Eine Reform sollte in sich kon-
sistent sein. 

Bereits im heutigen System stehen 
viele Regelungen und Maßnahmen 
in ihrer Lenkungswirkung im Wi-
derspruch zueinander.  

Bei der Ausgestaltung der Reform 
sind die Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Maßnahmen in Bezug 
auf die formulierten Anforderun-
gen an eine Reform gegeneinander 
abzuwägen.  

Dabei sollte die Maßnahmenkom-
bination möglichst so gewählt 
werden, dass keine gegenläufigen 
Anreizwirkungen entstehen.  

Das System sollte also in sich kon-
sistent sein. Dies betrifft auch die 
Zeitschiene bei der Realisierung 
der einzelnen Maßnahmen. 

 

 Eine Reform sollte Planbarkeit 
und Umsetzbarkeit garantie-
ren. 

Die Komplexität sowie der admi-
nistrative Aufwand zur Umsetzung 
und Betreuung eines neuen Sys-
tems sollten sich in einem vertret-
baren Rahmen bewegen. Die Wahl 
der Änderungen und der Vorge-
hensweise bei den Umsetzungen 
sollten eine breite Akzeptanz der 
Reform ermöglichen. Zudem muss 
bei einer Reform auf die juristische 
Umsetzbarkeit geachtet werden. 

Weiterhin ist bei Planung und Um-
setzung der zeitliche Horizont zu 
beachten. Die Veränderung beste-
hender Regelungen sowie der 
Übergang in ein neues System soll-
ten in einer klar definierten zeitli-
chen Abfolge realisiert werden 
können. Dabei ist auf Nachhaltig-
keit der Maßnahmen und eine ho-
he Planungssicherheit für alle Ak-
teure zu achten. 
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